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  Artikel I 

 
 

 
§ 1  

 
I. 
 
 
 
 
 
 
 
II. 

Name, Sitz und Bereich der Pflegekasse 
 
Die Pflegekasse bei der Betriebskrankenkasse  Herford Minden 
Ravensberg ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts 
mit Selbstverwaltung. Sie führt den Namen 
 
BKK Pflegekasse Herford Minden Ravensberg 
 
Sie hat ihren Sitz in Herford. 
 
Der Bereich der Pflegekasse umfasst den in § 1 Abs. II der Satzung 
der Betriebskrankenkasse Herford Minden Ravensberg genannten 
Bereich. 
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§ 2  Aufgaben der Pflegekasse 
 
Die Pflegekasse führt die Aufgaben der sozialen Pflegeversicherung 
nach dem Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeVG) durch. 
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§ 3  
 
I. 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
 
IV. 
 
 
V. 
 
 
 
 
 
VI. 
 
 
 
VII. 
 
 
 
 
 

Verwaltungsrat 
 
1. Das Selbstverwaltungsorgan der Pflegekasse ist der Verwaltungsrat 
der Betriebskrankenkasse. 
 
2. Das Amt der Mitglieder des Verwaltungsrates ist ein Ehrenamt. 
 
3. Der Vorsitz im Verwaltungsrat der Pflegekasse richtet sich nach 
dem Vorsitz im Verwaltungsrat der Betriebskrankenkasse. 
 
Der Verwaltungsrat beschließt die Satzung und sonstiges autonomes 
Recht der Pflegekasse sowie in den übrigen durch Gesetz oder 
sonstiges maßgebendes Recht vorgesehenen Fällen. 
 
Dem Verwaltungsrat sind insbesondere folgende Aufgaben 
vorbehalten: 
 
1. alle Entscheidungen zu treffen, die für die Pflegekasse von 
grundsätzlicher Bedeutung sind, 
 
2. den Haushaltsplan festzustellen, 
 
3. über die Entlastung des Vorstands wegen der Jahresrechnung zu 
beschließen, 
 
4. die Pflegekasse gegenüber dem Vorstand zu vertreten, 
 
5. den Vorstand zu überwachen, 
 
Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
Der Verwaltungsrat kann sämtliche Geschäfts- und 
Verwaltungsunterlagen einsehen und prüfen. 
 
Die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates gemäß § 41 
SGB IV richtet sich nach den in der Anlage zu § 2 der Satzung der 
BKK Herford Minden Ravensberg durch den Verwaltungsrat 
festgesetzten Pauschbeträgen und festen Sätzen für den Ersatz barer 
Auslagen. Die Anlage ist Bestandteil der Satzung. 
 
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen sind und seine anwesenden und 
stimmberechtigten Mitglieder die Mehrheit auf sich vereinen. 
 
Die Beschlüsse werden, soweit Gesetz oder sonstiges Recht nichts 
Abweichendes bestimmt, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst. Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach erneuter 
Beratung wiederholt; bei erneuter Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. 
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VIII. Der Verwaltungsrat kann schriftlich abstimmen bei: 
 
1. Angleichung von Bestimmungen der Satzung an 
Gesetzesänderungen oder gefestigte höchstrichterliche 
Rechtsprechung, 
 
2. Änderung von Bestimmungen der Satzung aufgrund von Auflagen 
oder Anregungen der Aufsichtsbehörde im Genehmigungsverfahren, 
 
3. Angelegenheiten, in denen in einer Sitzung des Verwaltungsrates 
oder eines seiner Ausschüsse bereits eine grundsätzliche 
Übereinstimmung erzielt worden ist, 
 
4. Angelegenheiten, die nach Beratung in einer Sitzung aufgrund 
eines Beschlusses des Verwaltungsrates in schriftlichem Verfahren 
abschließend erledigt werden sollen, 
 
5. Änderungen der Satzung sowie von Beschlüssen des 
Verwaltungsrates, soweit es sich um Fragen der Formulierung ohne 
Änderung des sachlichen Inhalts, um die Beseitigung von 
offensichtlichen Unrichtigkeiten oder um Klarstellungen handelt, die 
erforderlich sind, um die Fassung eines Beschlusses mit dem 
tatsächlichen Ergebnis der Beratung in Übereinstimmung zu bringen. 
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§ 4  
 
I. 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
 
IV. 

Vorstand 
 
Der Vorstand der Pflegekasse ist der Vorstand der 
Betriebskrankenkasse. 
 
Der Vorstand verwaltet die Pflegekasse und vertritt sie gerichtlich und 
außergerichtlich, soweit Gesetz und sonstiges für die Pflegekasse 
maßgebendes Recht nichts Abweichendes bestimmen. 
 
Der Vorstand hat insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben: 
 
1. dem Verwaltungsrat über die Umsetzung von Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung zu berichten, 
 
2. dem Verwaltungsrat über die finanzielle Situation und die 
voraussichtliche Entwicklung regelmäßig zu berichten, 
 
3. dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates aus sonstigen wichtigen 
Anlässen zu berichten, 
 
4. den Haushaltsplan aufzustellen und dem Verwaltungsrat zuzuleiten, 
 
5. jährlich die Jahresrechnung nach § 31 SVHV prüfen zu lassen und 
die geprüfte Jahresrechnung zusammen mit dem Prüfbericht und 
einer Stellungnahme zu den Prüffeststellungen dem Verwaltungsrat 
zur Entlastung vorzulegen. Die Prüfung der Jahresrechnung beinhaltet 
die sich auf den gesamten Geschäftsbetrieb beziehende Prüfung der 
Betriebs- und Rechnungsführung. 
 
Der Vorstand bestimmt den/die Prüfer für jedes Geschäftsjahr. 
 
6. die Pflegekasse nach § 4 der Verordnung über den 
Zahlungsverkehr, die Buchführung und die Rechnungslegung in der 
Sozialversicherung zu prüfen, 
 
7. eine Kassenordnung aufzustellen, 
 
8. die Beiträge einzuziehen, 
 
9. Vereinbarungen und Verträge mit Leistungserbringern und mit 
Lieferanten der Pflegekasse abzuschließen, 
 
10. die Leistungen festzustellen und auszuzahlen. 
 
Der Vorstand erlässt Richtlinien über die Verwaltung der Pflegekasse. 
 
Das Personal der Pflegekasse ist das mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben der Pflegekasse beauftragte Personal der 
Betriebskrankenkasse, es unterstützt den Vorstand bei der Führung 
der laufenden Verwaltungsgeschäfte der Pflegekasse. 
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§ 5  
 
I. 
 
 
 
 
II. 

Widerspruchsausschuss 
 
Der Widerspruchsausschuss der Pflegekasse ist der 
Widerspruchsausschuss der Betriebskrankenkasse und nimmt die 
Aufgaben nach § 85 Abs. 2 SGG - Erlass von 
Widerspruchsbescheiden - wahr. 
 
Es gelten die den Widerspruchsausschuss der Betriebskrankenkasse 
betreffenden Satzungsbestimmungen aus § 4 der Satzung der 
Betriebskrankenkasse sinngemäß. 
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§ 6  
 
I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreis der versicherten Personen 
 
Versicherungspflicht 
 
1. Mitglieder der Pflegekasse sind die Pflicht- und freiwilligen 
Mitglieder der Krankenkasse, sofern sie nicht von der 
Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung befreit sind. 
 
2. Mitglieder sind außerdem die in § 21 SGB XI genannten Personen 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die gegen das 
Risiko Krankheit weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind, 
wenn sie 
 
a. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach Gesetzen, die 
dessen entsprechende Anwendung vorsehen, Anspruch auf Heil- oder 
Krankenbehandlung haben, 
 
b. Kriegsschadenrente oder vergleichbare Leistungen nach dem 
Lastenausgleichsgesetz oder dem Reparationsschädengesetz oder 
laufende Beihilfe nach dem Flüchtlingshilfegesetz beziehen, 
 
c. ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der 
Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach 
Gesetzen beziehen, die dessen entsprechende Anwendung vorsehen, 
 
d. laufende Leistungen zum Unterhalt und Leistungen der 
Krankenhilfe nach dem SGB VIII beziehen, 
 
e. krankenversorgungsberechtigt nach dem Bundesentschädigungs-
gesetz sind, 
 
f. in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit berufen worden sind 
 
und die Mitgliedschaft nach § 48 Abs. 2 und 3 SGB XI gewählt haben 
oder die Betriebskrankenkasse mit der Leistungserbringung im 
Krankheitsfall beauftragt ist. 
 
Familienversicherung 
 
Versichert sind Familienangehörige von Mitgliedern, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen (§ 25 SGB XI) erfüllt sind. Kinder, 
deren Behinderung vor dem 01.01.1995 eingetreten ist, sind unter der 
Voraussetzung des Artikels 40 PflegeVG versichert. 
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III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 

Weiterversicherung 
 
Personen, die aus der Versicherungspflicht oder aus der 
Familienversicherung ausgeschieden sind oder deren 
Familienversicherung nur deswegen nicht besteht, weil die 
Voraussetzungen des § 25 Abs. 3 SGB XI vorliegen, sowie Personen, 
die wegen Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes 
in das Ausland aus der Versicherungspflicht ausscheiden, können sich 
nach Maßgabe des § 26 SGB XI weiterversichern. 
 
Beitrittsrecht 
 
Personen, die im Sinne von § 26a SGB XI ihren Beitritt erklären, sind 
nach Maßgabe dieser Vorschrift versichert. 
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§ 7  Kündigung der Weiterversicherung  
 
Die Weiterversicherung endet zum vom Versicherten gewählten 
Zeitpunkt, frühestens jedoch mit dem Eingang der Austrittserklärung 
des Mitgliedes bei der Pflegekasse. 
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§ 8  
 
 

Beiträge 
 
Entfallen durch § 47 Abs. 1 SGB X n.F.. 
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§ 9  
 
I 
 
 
II. 
 

Leistungen 
 
Die Versicherten haben Anspruch auf Leistungen nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. 
 
Auf Leistungen besteht kein Anspruch, wenn sich Personen in den 
Geltungsbereich des SGB XI begeben, um in einer Versicherung nach 
§ 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI oder auf Grund dieser Versicherung 
in einer Versicherung nach § 25 SGB XI missbräuchlich Leistungen in 
Anspruch zu nehmen. 
 
2. Der Leistungsausschluss umfasst dem Grunde nach alle 
Leistungen nach dem SGB XI. Die BKK Pflegekasse Herford Minden 
Ravensberg beachtet bei der Prüfung den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. 
 
3. Zur Prüfung der Leistungsvoraussetzungen hat der Versicherte der 
BKK Pflegekasse Herford Minden Ravensberg gegenüber schriftlich 
zu erklären, dass er sich nicht in den Geltungsbereich des 
Sozialgesetzbuches begeben hat, um in einer Versicherung nach § 20 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI oder auf Grund dieser Versicherung in 
einer Versicherung nach § 25 SGB XI missbräuchlich Leistungen in 
Anspruch zu nehmen, und dass er von der  BKK Pflegekasse Herford 
Minden Ravensberg darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass er bei 
einer missbräuchlichen Leistungsinanspruchnahme zum Ersatz der 
BKK Pflegekasse Herford Minden Ravensberg insoweit entstandenen 
Kosten verpflichtet ist. Die Erklärung ist für das Mitglied und die ggf. 
familienversicherten Angehörigen abzugeben. 
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§ 10  Bekanntmachungen 
 
Die Bekanntmachungen der Pflegekasse erfolgen durch Aushang in 
den Räumen der Betriebskrankenkasse, außerdem durch 
Bekanntgabe auf der Internetseite www.bkk-hmr.de/satzung. 
 
Für Neufassungen und Änderungen der Satzung und des sonstigen 
autonomen Rechts der Pflegekasse beträgt die Aushangfrist zwei 
Wochen. 
 
Auf dem Aushang ist der Tag des Anheftens, die Aushangfrist und der 
Tag der Abnahme sichtbar zu vermerken. 
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1. 
 
 
 
 
2. 
 

Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
Der Verwaltungsrat der BKK Herford Minden Ravensberg hat diese 
Satzung am 20. Juni 2008 beschlossen. Der Verwaltungsrat der BKK 
Lafarge Dachsysteme hat diese Satzung am 23. Juni 2008 
beschlossen. 
 
Die Satzung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft 
 
Gleichzeitig treten die Satzung vom 18. Dezember 2000 und die dazu 
ergangenen Nachträge der BKK Pflegekasse Herford Minden 
Ravensberg und die Satzung vom 27. November 2002 und die dazu 
ergangenen Nachträge der BKK Pflegekasse Lafarge Dachsysteme 
außer Kraft. 
 
 
 
 
 
Herford, 20. Juni 2008     Petershagen, 23. Juni 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende       Der Vorsitzende  
des Verwaltungsrates     des Verwaltungsrates 
der BKK Pflegekasse     der BKK Pflegekasse 
Herford Minden Ravensberg   Lafarge Dachsysteme 
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§ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zu § 3 der Satzung 
Entschädigungsregelung 
 
Entschädigung für die Teilnahme an einer Verwaltung sratssitzung 
 
Für die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung der Betriebskranken-
/Pflegekasse (einschließlich der An- und Abreise) werden Mitgliedern bzw. 
den stellvertretenden Mitgliedern des Verwaltungsrates folgende 
Entschädigungen gewährt: 
 
1. Erstattung der Barauslagen 
 
2. Pauschbeträge 
 
Erstattung der Barauslagen für die Teilnahme an ein er 
Verwaltungsratssitzung 
 
Es wird Tagegeld für Verpflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskostenerstattung nach den jeweils gültigen Vorschriften des 
Bundesreisekostengesetzes gewährt.  
 
Sind unvermeidbare Übernachtungskosten entstanden, die das 
Übernachtungsgeld überschreiten, so wird auch der nachgewiesene 
Mehrbetrag erstattet. 
 
Es werden die tatsächlich entstandenen Kosten für die Hin- und Rückreise 
in der niedrigsten Beförderungsklasse bei Eisenbahn- und Schiffsreisen 
sowie Nebenkosten (Auslagen für die Fahrt von und zur Bahn, 
Gepäckbeförderung usw.) ersetzt. Die Kosten für die 1. Beförderungsklasse 
werden erstattet, bei Bahnreisen deren Dauer (einschließlich der 
Umsteigezeiten) mindestens drei Stunden beträgt. 
 
Dabei werden gewährt: 

 
a) Die Kosten für die Benutzung eines Schlafwagens; ein 

Übernachtungsgeld wird in diesem Falle nur dann gezahlt, wenn 
wegen der frühen Ankunft und späten Abfahrt des 
Beförderungsmittels eine Unterkunft in Anspruch genommen oder 
beibehalten werden musste, 
 

b) bei Benutzung eines Luftverkehrsmittels die Kosten der Economy- 
bzw. Touristenklasse,  

 
c) bei der Benutzung eines Kraftwagens für jeden gefahrenen Kilometer 

der nach § 5 Abs. 2 des Bundesreisekostengesetzes jeweils geltende 
Satz.  
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§ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 

 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauschbetrag für die Teilnahme an einer Verwaltungs ratssitzung 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates und die Mitglieder von Ausschüssen 
des Verwaltungsrates erhalten für jeden Kalendertag einer Sitzung 
einschließlich Vorbesprechung einen Pauschbetrag für Zeitaufwand in 
Höhe von 26,-- Euro. 
 
Bei der Teilnahme an mehreren Sitzungen am selben Tage können für 
jeden Kalendertag nur ein volles Tage- und Übernachtungsgeld sowie ein 
Pauschbetrag für Zeitaufwand gewährt werden. 
 
Entschädigung für Mitglieder von Ausschüssen des Ve rwaltungsrates 
 
Für die Teilnahme an den Ausschusssitzungen werden Entschädigungen 
nach § 1 gewährt. 
 
Die Vorsitzenden von Ausschüssen und ihre Stellvertreter erhalten bei 
Sitzungen des Ausschusses den doppelten Pauschbetrag für Zeitaufwand. 
§ 4 Abs. 1 gilt entsprechend. 
 
Entschädigungen für Tätigkeiten außerhalb der Sitzu ngen 
 
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das außerhalb von Verwaltungsrats- 
und Ausschusssitzungen im Auftrage des Verwaltungsrats, eines 
Ausschusses oder des Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates tätig wird, wird nach § 1 entschädigt. Dies gilt nicht 
für die Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben. 
 
 
Entschädigungsregelung für die Vorsitzenden des Ver waltungsrates 
 
Für die Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Betriebskranken-
/Pflegekasse gelten über die allgemeinen Entschädigungsregelungen (§§ 1 
bis 5) hinaus die folgenden Bestimmungen: 
 
a) Die Vorsitzenden des Verwaltungsrates erhalten für die 
 Wahrnehmung ihrer Aufgaben außerhalb von Sitzungen einen 
 monatlichen Pauschbetrag für Zeitaufwand. Die Höhe des 
 monatlichen Pauschalbetrages beträgt 52 Euro. 
 
b) Die Vorsitzenden des Verwaltungsrats erhalten zur Abgeltung 
 besonderer Kosten aus ihrer Amtsführung (Telefon, Porto sowie 
 sonstige Kosten) einen monatlichen Pauschbetrag. Die Höhe des 
 monatlichen Pauschalbetrages beträgt 26 Euro. 

 


